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Zur Erinnerung: Übergangsfrist der Finanzverwaltung für 
Verlustübernahmeregelung bei Organschaften 
 
Mit Schreiben vom 3. April 2019 hatte das Bundesfinanzministerium zu den 
Voraussetzungen des Vertrauensschutzes im Hinblick auf die Anwendung eines Urteils 
des Bundesfinanzhofs (I R 93/15) zu den Anforderungen an die 
Verlustübernahmeregelung entsprechend § 302 Aktiengesetz (AktG) in 
Gewinnabführungsverträgen mit einer GmbH als Organgesellschaft Stellung 
genommen. Die vom BMF gewährte Umsetzungsfrist für eine möglicherweise 
erforderliche Anpassung der Verlustübernahmevereinbarung an die Erfordernisse des 
§ 17 Abs. 1 S. 2 Nr. 2 KStG läuft am 31.12.2019 ab. 

Hintergrund: Wie bereits im April-Newsletter ausführlicher dargestellt, geht es um die 
Verlustübernahmevereinbarung in Ergebnisabführungsverträgen (EAV) mit einer GmbH 
als Organgesellschaft. 

Nach der Rechtsprechung des BFH (I R 93/15) musste sich die 
Verlustübernahmevereinbarung nach Inkrafttreten des § 302 Abs. 4 AktG am 15.12.2004 
in allen danach endenden Geschäftsjahren auch auf diese Vorschrift erstrecken. Die 
Finanzverwaltung hatte dies hingegen nur für nach dem 1.1.2006 abgeschlossene 
Verträge gefordert und eine Anpassung davor abgeschlossener Verträge nicht für 
erforderlich gehalten. 

Nach dem BMF-Schreiben vom 3.4.2019 soll diese Rechtsprechung grundsätzlich 
Anwendung finden. Aufgrund der vormals anderen Verwaltungsauffassung enthält das 
Schreiben jedoch eine Vertrauensschutzregelung für Jahre bis 2019, welche, sofern 
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der Vertrag nicht vor dem 1.1.2020 beendet wird/wurde, eine Vertragsanpassung bis 
zum 31.12.2019 (Eintragung der Vertragsänderung ins Handelsregister) voraussetzt. 

Soweit bislang noch nicht geschehen, sollten Steuerpflichtige ihre 
Gewinnabführungsverträge zeitnah einer Prüfung hinsichtlich eines etwaigen 
Handlungsbedarfs unterziehen. 

Fundstelle 
BMF-Schreiben vom 3. April 2019 (IV C 2 – S 2770/08/10004 :001) 
 
Bundestag verabschiedet JStG 2019 
 
Der Bundestag hat am 7. November 2019 dem Gesetz zur weiteren steuerlichen 
Förderung der Elektromobilität und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften 
(„JStG 2019“) in der Fassung der Beschlussempfehlung des Finanzausschusses des 
Bundestages zugestimmt. In seiner Beschlussempfehlung hatte der Finanzausschuss 
mehrere Regelungsvorschläge des Bundesrates aufgegriffen. 

Mehr dazu lesen Sie in unserem Blog Steuern & Recht unter: 

https://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2019/11/08/bundestag-verabschiedet-jstg-
2019/ 
 
Bundestag verabschiedet steuerliche Förderung von Forschung 
und Entwicklung 
 
Der Bundestag hat am 7. November 2019 das Gesetz zur steuerlichen Förderung von 
Forschung und Entwicklung (Forschungszulagengesetz) in der Fassung der 
Beschlussempfehlung des Finanzausschusses des Bundestages zugestimmt. 

Mehr dazu lesen Sie in unserem Blog Steuern & Recht unter: 

https://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2019/11/11/bundestag-verabschiedet-
steuerliche-foerderung-von-forschung-und-entwicklung/ 
 
zurück zum Inhaltsverzeichnis 
 
 

Rechtsprechung 
 
EuGH nimmt Stellung zur Dividendenbesteuerung bei 
beschränkt steuerpflichtigen Pensionsfonds 
Der Europäische Gerichtshof hat entschieden, dass die deutsche 
Dividendenbesteuerung bei beschränkt körperschaftsteuerpflichtigen Pensionsfonds 
eine Beschränkung der Kapitalverkehrsfreiheit darstellt, sofern die Dividenden den 
Rückstellungen zugewiesen werden. Dazu muss das vorlegende Gericht noch konkrete 
Feststellungen darüber treffen, ob die unterschiedliche Behandlung der Dividende 
tatsächlich Situationen betrifft, die objektiv miteinander vergleichbar sind. 

Sachverhalt 

Der Kläger ist ein kanadischer Pensionsfonds in der Rechtsform eines Common Law 
Trusts, vergleichbar mit einem deutschen Pensionsfonds. Dessen Zweck besteht darin, 
Altersversorgungsleistungen an ehemalige Angestellte des öffentlichen Dienstes der 
Provinz British Columbia (Kanada) zu erbringen. Hierfür bildet er in seinen Bilanzen 
entsprechende versicherungsmathematische Rückstellungen für die Verbindlichkeiten 
aus der Gewährleistung der Altersversorgung. In Kanada ist der Pensionsfonds von 
sämtlichen Ertragsteuern befreit. In den Jahren 2007 bis 2010 erhielt der Trust 
Dividendenausschüttungen von deutschen Aktiengesellschaften, die – nach DBA-
Erstattung – mit 15% Kapitalertragsteuer belastet sind. Der Trust beantragte die 
Erteilung eines Freistellungsbescheids und die Erstattung der verbliebenen 15% 
Kapitalertragsteuer. Dieser Antrag wurde von der Behörde abgelehnt. 

Der Generalanwalt hatte in seinen Schlussanträgen (vgl. unseren Blogbeitrag) dafür 
plädiert, dass die Erhebung einer 15%-igen Kapitalertragsteuer gegenüber einem 
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Drittstaaten-Pensionsfonds eine Beschränkung der Kapitalverkehrsfreiheit (Art. 63 
AEUV) des Pensionsfonds darstellt, die nicht nach Art. 64 AEUV (sog. Stillstandsklausel) 
gerechtfertigt ist. 

Entscheidung des EuGH 

Bei gebietsansässigen Pensionsfonds wird die Kapitalertragsteuer vollständig auf die 
Körperschaftsteuer angerechnet und sie wird insoweit erstattet, als sie die vom 
inländischen Pensionsfonds geschuldete Körperschaftsteuer übersteigt. Aufgrund der 
Tatsache, dass Dividenden, die an gebietsfremde Pensionsfonds ausgeschüttet werden, 
einer endgültigen Besteuerung von 15 % unterliegen, während Ausschüttungen an 
gebietsansässige Pensionsfonds im Hinblick auf die Anrechnung ganz oder teilweise 
steuerbefreit sind, sieht der EuGH eine Beschränkung der 
Kapitalverkehrsfreiheit. 

Rechtfertigung der Beschränkung: 

Nach der Rechtsprechung des EuGH kann eine nationale Steuerregelung nur insoweit 
als mit den Vertragsbestimmungen über den freien Kapitalverkehr vereinbar angesehen 
werden, als die unterschiedliche Behandlung Situationen betrifft, die nicht objektiv 
miteinander vergleichbar sind, oder wenn sie durch einen zwingenden Grund 
des Allgemeininteresses gerechtfertigt ist 

a. Objektive Vergleichbarkeit durch nationales Gericht abschließend zu prüfen 

Ein gebietsfremder Pensionsfonds, der die bezogenen Dividenden freiwillig oder in 
Anwendung des in seinem Sitzstaat geltenden Rechts den Rückstellungen für die 
Altersversorgung zuweist, die er in der Zukunft wird leisten müssen, befinde sich 
insoweit in einer Situation, die mit der eines gebietsansässigen Pensionsfonds 
vergleichbar ist, der die Dividendenausschüttungen zur Erhöhung 
der  Deckungsrückstellungen oder andere Passivposten verwendet. Es sei jedoch 
noch Sache des vorlegenden Gerichts, abschließend zu prüfen, ob dies im 
Sachverhalt des vorliegenden Verfahrens tatsächlich der Fall ist. 

b. Keine zwingenden Gründe des Allgemeininteresses 

Hat sich ein Mitgliedstaat dafür entschieden, Dividenden, die an gebietsansässige 
Pensionsfonds ausgeschüttet werden, vollständig oder nahezu vollständig von der Steuer 
zu befreien, kann er sich nach Auffassung des EuGH nicht auf die Notwendigkeit einer 
ausgewogenen Aufteilung der Besteuerungsbefugnis zwischen den Mitgliedstaaten und 
Drittländern berufen, um die Besteuerung der an gebietsfremde Pensionsfonds 
ausgeschütteten Dividenden zu rechtfertigen. 

Stillhalteklausel nicht anwendbar: 

Das vorlegende Finanzgericht hatte darauf hingewiesen, dass die betreffende 
Bestimmung des § 32 Abs. 1 Nr. 2 Körperschaftsteuergesetz (KStG) – welche die 
abgeltende Wirkung des Steuerabzugs vorsieht und die ursächlich für die 
unterschiedliche Behandlung inländischer und ausländischer Pensionsfonds ist – bereits 
am 31. Dezember 1993 in Form der Bestimmung des § 50 Abs. 1 Nr. 2 KStG 1991 
bestanden habe, deren Wortlaut und Wirkungsweise identisch seien. Allerdings – so der 
Einwand der Klägerin – seien Pensionsfonds am 31. Dezember 1993 dem deutschen 
Recht noch nicht bekannt gewesen, da sie erst mit Wirkung vom 1. Januar 2002 in das 
Versicherungsrecht und das Körperschaftsteuergesetz eingeführt worden seien, und es 
habe vor diesem Zeitpunkt auch keine spezifischen Besteuerungsregelungen für 
Pensionsfonds gegeben. 

Nach Ansicht des EuGH ist davon auszugehen, dass das zeitliche Kriterium nicht erfüllt 
ist, da das bestimmende Merkmal für eine Beschränkung des freien Kapitalverkehrs, 
nämlich die Steuerbefreiung, zu einem späteren Zeitpunkt abweichend vom 
Grundgedanken der bisherigen Regelung und unter Schaffung eines neuen Verfahrens 
eingeführt wurde. Auch müsste das Finanzgericht erst noch prüfen, ob die Situation 
gebietsfremder Pensionsfonds aufgrund der erst nach dem 31. Dezember 1993 erfolgten 
Einführung einer besonderen Regelung für Pensionsfonds diesbezüglich weniger günstig 
geworden ist als die Situation gebietsansässiger Pensionsfonds. 

Jedoch hält der EuGH die Stillhalteklausel aus einem anderen Grund bereits für nicht 
anwendbar, selbst wenn die betreffenden deutschen KSt-Vorschriften zum 
Kapitalertragsteuereinbehalt bei beschränkt steuerpflichtigen Beziehern von Einkünften 
seit dem 31. Dezember 1993 nicht grundlegend geändert worden seien: Denn die 
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fraglichen Kapitalbewegungen (hier: die Zahlung von Dividenden an einen 
Pensionsfonds) fallen mangels Kausalzusammenhang nicht unter den Begriff der 
Erbringung von Finanzdienstleistungen. 

Fundstelle 
EuGH, Urteil vom 13. November 2019 (C-641/17), College Pension Plan of British 
Columbia. 
 
zurück zum Inhaltsverzeichnis 
 
Keine gewerbesteuerrechtliche Hinzurechnung bei der 
Überlassung von Hotelzimmern an Reiseveranstalter 
Der Bundesfinanzhof (BFH) hat in einem aktuellen Urteil entschieden, dass Entgelte, 
die ein Reiseveranstalter an Hoteliers für die Überlassung von Hotelzimmern bezahlt, 
nicht der gewerbesteuerrechtlichen Hinzurechnung unterliegen. 

Sachverhalt 

Die Klägerin ist in der Rechtsform einer GmbH als Reiseveranstalterin tätig und 
organisiert Pauschalreisen. Zu diesem Zweck schloss sie mit anderen Leistungsträgern 
im Inland und im europäischen Ausland Verträge über typische Reisevorleistungen, 
insbesondere Übernachtungen, Personenbeförderungen, Verpflegungen, Betreuungen 
und Aktivitäten im Zielgebiet. 

Im Rahmen ihrer Gewerbesteuererklärung für 2008 nahm die Klägerin zwar 
Hinzurechnungen für von ihr geleistete Miet- und Pachtzinsen vor, jedoch nur 
hinsichtlich der von ihr angemieteten Geschäftsräume. Die an die Hoteliers gezahlten 
Entgelte blieben bei den Hinzurechnungen nach § 8 Nr. 1 Buchst. d und e des 
Gewerbesteuergesetzes (GewStG) unberücksichtigt. 

Das Finanzamt war nach Durchführung einer Betriebsprüfung dagegen der Auffassung, 
dass nicht insgesamt eine Hotelleistung „eingekauft“ werde, sondern ein Teil des an die 
Hoteliers bezahlten Entgeltes auf die „Anmietung“ von Hotelzimmern entfalle. 
Entsprechend erhöhte es den gewerblichen Gewinn um den gesetzlich vorgesehenen Teil 
dieser Mietzinsen. 

Das Finanzgericht Münster entschied zunächst im Rahmen eines Zwischenurteils über 
verschiedene Rechtsfragen. Dabei gelangte es u.a. zu dem Ergebnis, dass in den von der 
Klägerin an die Hoteliers gezahlten Entgelten Mietzinsen enthalten seien und der 
betreffende Anteil bei der Hinzurechnung zu berücksichtigen sei (siehe dazu 
unseren Blogbeitrag). 

Entscheidung des BFH 

Entgegen der Auffassung der Vorinstanz sah der BFH die Revision der Klägerin als 
begründet an. 

Die Hinzurechnung setze neben dem Vorliegen eines Miet- oder Pachtvertrages voraus, 
dass die gemieteten oder gepachteten Wirtschaftsgüter bei fiktiver Betrachtung 
Anlagevermögen des Steuerpflichtigen wären, wenn sie in seinem Eigentum stünden. 
Letzteres verneinte der BFH, da bei einer nur kurzfristigen Überlassung der 
Hotelzimmer auch nur eine entsprechend kurzfristige Eigentümerstellung der Klägerin 
zu unterstellen sei. Für die Zuordnung von Wirtschaftsgütern zum Anlage- oder dem 
Umlaufvermögen sei der konkrete Geschäftsgegenstand des Unternehmens zu 
berücksichtigen und, soweit wie möglich, auf die betrieblichen Verhältnisse des 
Steuerpflichtigen abzustellen. 

Insofern sei entscheidend, dass das Geschäftsmodell eines Reiseveranstalters wie der 
Klägerin typischerweise keine langfristige Nutzung der von den Hoteliers überlassenen 
Wirtschaftsgüter erfordere. Vielmehr diene die nur zeitlich begrenzte Nutzung der 
Wirtschaftsgüter dem Bedürfnis des Reiseveranstalters, sich ständig an dem Wandel 
unterliegende Markterfordernisse (wie z.B. veränderte Kundenwünsche oder veränderte 
Verhältnisse am Zielort der Reise) anpassen zu können. 

Da das Finanzgericht bislang nur durch Zwischenurteil über Einzelfragen entschieden 
hatte, ging die die Sache an das Finanzgericht zurück. 

 
 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=220611&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1651674
https://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2016/05/12/gewerbesteuerliche-hinzurechnung-bei-reiseunternehmen/
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Fundstelle 
BFH, Urteil vom 25. Juli 2019, (III R 22/16), veröffentlicht am 7. November 2019, vgl. 
auch die Pressemitteilung des BFH. 
 
zurück zum Inhaltsverzeichnis 
 

News und Entscheidungen in Kürze 

Grunderwerbsteuerrechtliche 
Bemessungsgrundlage bei Erwerb 
von Wohnungs- oder 
Teileigentum 

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat entschieden, dass bei 
einem steuerpflichtigen Erwerb von Wohnungs- oder 
Teileigentum aufgrund eines geänderten oder neuen 
Auseinandersetzungs- und Teilungsvertrags, der die 
Vereinbarung über den Erwerb aller Anteile an einer 
Gesellschafter-GbR umsetzt, sich die Grunderwerbsteuer 
nach dem Wert der Gegenleistung für den Erwerb der 
Anteile bemisst. 

https://blogs.pwc.de/steuern-und-
recht/2019/11/12/grunderwerbsteuerrechtliche-
bemessungsgrundlage-bei-erwerb-von-wohnungs-oder-
teileigentum/ 

Margenbesteuerung bei 
Überlassung von 
Ferienwohnungen 

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat in einem aktuellen Urteil 
entschieden, dass die Überlassung der von anderen 
Unternehmen angemieteten Ferienwohnungen auch dann 
der Margenbesteuerung unterliegt, wenn darüber hinaus 
lediglich als Nebenleistung einzustufende 
Leistungselemente erbracht werden. Ob der Unternehmer 
eine Leistung in eigener Verantwortung übernimmt 
(Reiseveranstalter) oder eine fremde Leistung lediglich 
vermittelt (Reisevermittler), richtet sich im Rahmen des 
zugrundeliegenden Rechtsverhältnisses nach dem 
Gesamtbild des Einzelfalls. 

https://blogs.pwc.de/steuern-und-
recht/2019/11/06/margenbesteuerung-bei-ueberlassung-
von-ferienwohnungen/ 

Reine Vorbereitungsmaßnahmen 
nicht ausreichend für den Beginn 
der Herstellung eines Gebäudes 

Der Herstellungsbeginn i.S. des § 6b Abs. 3 Satz 3 
Einkommensteuergesetz (EStG) ist anzunehmen, wenn 
das Investitionsvorhaben „ins Werk gesetzt“ wird. Dies 
kann vor den eigentlichen Bauarbeiten liegen. Reine 
Vorbereitungsarbeiten in der Entwurfsphase reichen dabei 
nicht aus, um von dem Beginn der Herstellung nach § 6b 
Abs. 3 Satz 3 EStG ausgehen zu können. Dies hat der 
Bundesfinanzhof (BFH) in einem aktuellen Urteil 
entschieden. 

https://blogs.pwc.de/steuern-und-
recht/2019/11/05/reine-vorbereitungsmassnahmen-nicht-
ausreichend-fuer-den-beginn-der-herstellung-eines-
gebaeudes/ 

Unionsrechtmäßigkeit der 
Hinzurechnungsbesteuerung im 
Drittstaatenfall 

Die Hinzurechnung von im Wirtschaftsjahr 2006 erzielten 
Zwischeneinkünften mit Kapitalanlagecharakter einer in 
der Schweiz ansässigen Zwischengesellschaft beschränkt 
zwar die Kapitalverkehrsfreiheit, ist aber gerechtfertigt 
und verstößt daher nicht gegen Unionsrecht. Dies hat der 
Bundesfinanzhof (BFH) in einem aktuellen Urteil im 
Anschluss an ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs 
(EuGH) entschieden. 

https://blogs.pwc.de/steuern-und-
recht/2019/11/04/unionsrechtmaessigkeit-der-
hinzurechnungsbesteuerung-im-drittstaatenfall/ 

 

Weitere interessante News und Entscheidungen finden Sie in unserem 
Blog Steuern & Recht unter 
https://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/ 
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Sie haben noch Fragen? 
 
Dann sprechen Sie bitte Ihren PwC-Berater an oder senden Sie eine Mail an 
PwC_Mandanteninformation@de.pwc.com. 

Die Beiträge sind als Hinweise für unsere Mandanten bestimmt. Für die Lösung 
einschlägiger Probleme greifen Sie bitte auf die angegebenen Quellen oder die 
Unterstützung unserer für Sie tätigen Büros zurück. Teile dieser 
Veröffentlichung/Information dürfen nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung 
durch den Herausgeber nachgedruckt und vervielfältigt werden. Meinungsbeiträge 
geben die Auffassung der einzelnen Autoren wieder. 
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